
Anzeige zur Verbrennung von: 

 - pflanzlichen Abfällen außerhalb der Ortslage,  
die auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken angefallen sind und diese 
aus landbautechnischen Gründen oder wegen ihrer Beschaffenheit dem Boden nicht zugeführt 
werden können  

 - Stroh auf abgeernteten Getreidefeldern  

 - nicht nur unbedenklichen Mengen anderer pflanzlicher Abfälle  

 - Abfällen von Rebkulturen, Obstanlagen und sonstige Abfälle  

 - forstlichen Abfällen 

(Die Anzeigen haben rechtzeitig mindestens 2 Werktage vor Beginn der Verbrennung zu erfolgen: 
per Fax: 05656/9897-96 / E-Mail: rathaus@waldkappel.de oder juergen.lang@waldkappel.de). 

Anzeigende/r (Name, Anschrift):           

           

           

Telefon-Nr. für Rückmeldungen:           
(Handy-Nr.) 

 
Ort der Verbrennung           

(Genaue/r Lage/Ort):           

Flur/St. u. Größe d. Grundstücks:           

Art u. Menge des Abfalls:           

 

Ständige Aufsichtspersonen:  

Name:        Name:        

Alter:        Alter:        

Anschrift:        Anschrift:        

(bei Verbrennen von Stroh auf abgeernteten Feldern mind. zwei zuverlässige Aufsichtspersonen!) 

Datum der Verbrennung:        

Zeitraum der Verbrennung: von:        Uhr bis        Uhr 

Die Anforderungen für das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen gemäß der Verordnung über die 
Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 
werden eingehalten. 

 

                
Datum:     Unterschrift / Anzeigende/r 


